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Antrag eines Verbrauchers auf Erstattung der von ihm an Unternehmer 8e7ählte Umsatz-

steuer wegen Nichti gkeit des Umsatzsteuerge"setzes

Antrae vom 04. Oktober 2007

Bescheid

Sehr geehter HeII Rybarski,

Ilrem Anhag auf Auszahlung der von Ihnen an Ilre Vertuagspartnel gezahlten Ilmsatzsteuer

kan[ ich dcht entsprechen.

Gruldsätzlich giltjede Rechtsnorm (und damit auch das Umsatzsteuergesetz), solange sie dcht

außer Kraft gesetzt ist. Ein Gesetz tdtt u.a. außer Kraft, wenn seine Nichtigkeit durch das

Bundesverfassungsgedcht dwch Normenkontroll- oder verfassungbeschwelde festgestellt wird.

Dies ist bi$lang nicht geschehen, so dass ich bereits aus diesem Grund Ihrem Antag nicht

eltsprechen kann.

Hinzu kommt, dass die geltend gemachten Behägetr aus Käufen bei Untemehmen ünd

Dienstleistunqen von Unternehmen starnrnen. Einen Erstattulgsanspruch können Sie gegelüber

der Finanzverwaltung jedoch nur geltend machen, wenn es sich dabei um einel öffetrtlich-
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rcchtlichen Erstattungsanspruch handelt ($ 37 der Abgabenordnung) Begdfflich setzt ein

öffentlich-rechtlicher Eßtattungsanspruch voraus, dass die zuückgeforderten Beträge zuvor aus

einem Steuerschuldverhältnis heraus gezahlt worden sird. Das ist hier nicht der Fall' Bei der

Umsatzsteuer handelt es sich um eine Steuer auf die Umsätze von Untemehmen. Allein der

jeweilige Untemehmer ist SteueGchuldner' Nur dieser hätte ggl einen Anspruch auf

Rückzahlung von Umsatzsteuer. Del Umstand, dass die Unternehmer die Umsatzsteuer als Teil

iher Kosten auf den Verkaufspreis aufschlagen und wirtschafdich den Erwerber belasten' also

auch Sie, macht Sie nicht zum Steue$chuldtrer. Sie haben lediglich einen privatechdich

vereinbarten Kaufpreis gezahlt.Sofea sie der Ansicht sind, dieser sei zu hoch, können sie dies

nur pdvatrechtlich gegenüber dem jeweiligen Utrtemehmer geltend machen, indem Sie den Ilrer

Meinung nach überhöhten Betrag von ilm zulückfordem.

Rechtsbehelfsbelehruns

sie können gegen diesen Bescheid Einspruch einlegen. Der Einspruch ist beim Finanzamt Leer (ostfriesland)

schriftlich einzureichen oder zur Niederscfuift zu erklären. Der Einspruch ist jedoch ausgeschlossen, soweit diesel

Bescheid einen verwaltungsakt ändert oder ersetzt, gegen den ein zulässiger Einsprüch oder (nach einem zulässi-
gen Einspruch) eine zulässige Klage, Revision oder Nichtzulassungsbeschwerde anhängig ist. Tn diesem Fall wird

;er neue Verwaltungsak cegenstand des Rechtsbehelfsverfafuens. Dies gilt auch, soweit sich ein angefochtener
Vomrszablungsbescheid drllch die Jafuessteuerfestsetzung erledigl.

Die Frist für die Einleguq des Einspruchs beträgt ein€n Monat ($ 355 Abs. I der Abgabenordnung) Sie beginnt

mit Ablauf des Tages, an dem lhnen dieser Bescheid bekannt gegeben worden ist. Bei zusendung durch einfachen

Brief oder Zustel;ng durch die Post mi1els übergabe-Einschreiben gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Täg

nach Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass def Bescheid nicht ode{ zu einem späteren zeitpunkt zuge-
gangen is't ($ 122 Abs.2Nr. I der Abgab€nordnung; 54 des Verwattungszrstel,lungsgesetzeg Bei Zustellung

äur;h die Post mittels Eißctueiben mit Rückschein gilt die Bekanntgabe an dem Tag als bewirkt, den der Rück-

schein angibt ($ 4 des Verwaltungszustellungsgesetzeo Bei Züsteflüng mit Z]stellungsurkunde oder geger Emp-

fangsbektnnhis ist der Tag der Bekanntgabe der Tag der Zusteluüg (gg 3, 5 des Verwaltungsztrstellungsgesetzet.




